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RS OGH 1974/1/23 5Ob250/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1974

Norm

KO §11

KO §12

Rechtssatz

Absonderungsrechte, die durch Exekution zur Sicherstellung erworben worden sind, sind bedingte

Absonderungsrechte. Die Rechtfertigung ist die Erfüllung der Bedingung. Sie wirkt zurück, sodaß das

Absonderungsrecht nach der Zeit des sicherstellungsweisen Erwerbes zu beurteilen ist.
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